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Antrag der Landrätin

zur Vorlaqe Nr. 031012011 (Betrauunq der Firma ,,Zentrum Arbeit und Umwelt" -
Gießener gemeinnütziqe Berufsbildunqsÿesellschaft mbH mit Dienstleistunqen

von allqemeinem wirtschaftlichem Interesse (Betrauungsakt))

Absatz 4 des Beschlussantrages der Vorlage 0310/2011 mÿt der Formuherung

ùZudem verzichtet der Landkreis Gießen auf die Geltendmachung moglicher-
nach dem EU-Beihilfenrecht bestehender- Ruckzahlungsansprüche gegenüber
der  ZAUG   gGmbH   aufgrund  in   der   Vergangenheit  geleisteter
Ausglelchsleistungen (Begünstlgungen)."

wird ersatzlos gestrichen

Beqründunÿ
In der S=tzung des Kre=sausschusses des Landkrelses Gießen am 16 Januar 2012
habe ÿch im Rahmen der Behandlung des Themas zugesichert, dass der Absatz 4 des
Beschlussantrages, betreffend dÿe ,Verz=chtserklarung", vor der Kre=stagssltzung erneut
m=t der Firma Schullermann und Partner AG besprochen wÿrd Nach Ruckkopplung m=t
dem Beratungsunternehmen wurde entschieden, dass die oben aufgefuhrte Passage
entbehrhch =st

Mir der ersatzlosen Streichung dieser Formulierung aus dem Beschluss, wtrd zudem
der dnttletzte Absatz der ursprunghchen Begrundung aus Vorlage 0310/2011 mut der
Formuherung

ùEs ist darauf hlnzuweÿsen, dass der for dÿe Vergangenhelt erklarte Verztcht des
Landkrelses Gießen auf die Geltendmachung möglicher nach dem EU-
Beÿhilfenrecht bestehender Rückzahlungsanspruche gegenüber der ZAUG
gGmbH von diesem Betrauungsakt umfasst wird."

gegenstandslos
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